
PREISBLATT FÜR DIE BENUTZUNG DER BADEANLAGEN DES PARKBADES 
DER STADTBÄDER SCHWABACH GMBH AB 1.  APRIL 2023 

Das Preisblatt ist Bestandteil der „Allgemeinen Bedingungen für die Benutzung der Badean-
lage des Parkbades (ABB)“ der Stadtbäder Schwabach GmbH. 

Das Parkbad ist mit einem automatischen Kassensystem ausgestattet. 

Die gelöste Eintrittskarte betätigt das Eingangsdrehkreuz. 

Die Aufenthaltsdauer ist nicht begrenzt. 

Für die Benutzung des Parkbades gelten folgende Preise und Bedingungen: 

Regelpreis 

1. Der Regelpreis gilt für Erwachsene und Jungendliche ab vollendetem 18. Lebensjahr,
soweit keine Ermäßigungsvoraussetzungen vorliegen:

Einzelkarte     4,90 € 

Zehnerkarte     44,40 € 

Saisonkarte     171,00 € 

Feierabendkarte 3,10 € 
Familienkarte     121,00 € je 1. und 2. Erwachsener 

61,00 € je 1. und 2. Kind, 

jedes weitere Kind erhält eine Freikarte 

2. Der Verlust einer Saison- oder Familienkarte wird unter Erhebung einer Bearbei-
tungsgebühr von 20,00€ ersetzt, sofern die Karte mit Personendaten durch das Ba-
depersonal registriert worden ist.

Für abhanden gekommene oder nicht ausgenutzte Karten erfolgt keine Entgelterstat-
tung.

3. Die Saisonkarte für das aktuelle Jahr gilt während der Öffnungszeiten des Parkbads
voraussichtlich von Anfang / Mitte Mai bis ca. September. Die genauen Zeiten wer-
den jeweils öffentlich und durch Aushang im Hallenbad/Parkbad bekannt gegeben.

4. Die Feierabendkarte berechtigt zum Eintritt in das Parkbad ab 17:00 Uhr.

5. Als Familien zählen Ehepaare oder Alleinerziehende mit Kindern bis zum vollendeten
15. Lebensjahr. Kinder/Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr werden bei der Familien-
karte berücksichtigt, soweit es sich um Schüler oder Studierende mit Ausweis han-
delt, die noch kein eigenes Einkommen bzw. keine Ausbildungsvergütung beziehen.
Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit mindestens einem Kind sind Familien
gleichgestellt.



- 2 -

Ermäßigungspreis 

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Schüler, Studen-
ten, sowie Schwerbehinderte ab einem GdB von 50 (Vorlage des Behinderten-
ausweises) entrichten folgende Preise:

Einzelkarte 2,50 € 

Zehnerkarte     21,30 € 

Saisonkarte     85,00 € 

Feierabendkarte 1,70 € 

2. Die Gewährung einer Familienkarte muss durch Bescheinigung glaubhaft gemacht
werden.

3. Die Einräumung des ermäßigten Entgeltes kann von der Vorlage eines Ausweises
oder einer anderen amtlichen Bescheinigung abhängig gemacht werden. Bei Zehner- 
und Saisonkarten kann ein Nachweis bei jeder Benutzung vom Badepersonal ver-
langt werden.

4. Für Kinder unter sieben Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson von mindestens
16 Jahren wird ein Eintrittsentgelt nicht erhoben.

5. Badegäste, die an ihrem Geburtstag das Parkbad benutzen wollen, haben bei Vorla-
ge eines amtlichen Lichtbildausweises freien Eintritt.

6. Inhaber einer Ehrenamtskarte können im Kundenzentrum des Stadtwerke Schwab-
ach GmbH vergünstigte Zehnerkarten erwerben.

7. Vereine und andere private Nutzergruppen können rechtzeitig auf Antrag Schwimm-
bahnen sowie andere Beckenteile anmieten. Auf eine Anmietung besteht kein
Rechtsanspruch. Das Mietentgelt beträgt 45,00 € pro Bahn und Stunde. Zusätzlich ist
pro Teilnehmer 2,20 € für Erwachsene zu entrichten. Für Kinder und Jugendliche wird
kein Entgelt erhoben.

8. Personal von Rettungsorganisationen, Ärzte sowie Pflegepersonal, das in der Lage
ist, im Notfall Hilfe zu leisten, hat freien Eintritt. Voraussetzung ist die Bereitschaft,
sich für die Zeit des Aufenthalts im Parkbad beim Badepersonal an- und abzumelden
und für Hilfeleistung im Notfall zur Verfügung zu stellen.

Übertragbarkeit von Karten 

1. Einzelkarten und Zehnerkarten sind übertragbar, ermäßigte Karten jedoch nur an
Personen, die ebenfalls ermäßigungsberechtigt sind.

2. Saisonkarten und Familienkarten sind nicht übertragbar.

Ausschluss der Erstattung von Entgelten 

1. Werden nach der ABB für das Parkbad Benutzer aus dem Bad verwiesen oder wird
ihnen die Benutzung des Parkbades zeitweise oder bis zum Abschluss der Badesai-
son untersagt, so ist eine Erstattung bereits entrichteter Entgelte ausgeschlossen.

2. Dies gilt ebenso, wenn nach den ABB für das Parkbad das Becken oder Teile des
Beckens oder andere Anlagen des Parkbades zeitweilig, ganz oder teilweise oder
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vorzeitig gesperrt werden oder der Benutzer aus persönlichen Gründen gehindert ist, 
das Parkbad zu benutzen. 

3. Bei Sonderveranstaltungen kann das Parkbad vorzeitig ganz oder teilweise für den
Badebetrieb geschlossen werden. Eine Erstattung bereits entrichteter Entgelte oder
anderweitiger Ersatz ist ausgeschlossen.

Inkrafttreten 

Dieses Preisblatt tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und ersetzt die bisherige Regelung. 

Schwabach, 01.04.2023 

Stadtbäder Schwabach GmbH 

Martin Hübner 
Geschäftsführer 


